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1666 [Juli n . 7 . ] A
ERKLAERUNG1 DER KAISERLICHEN GESANDTEN [HANS DIETRICH VON SCHOE-

NAU UND GEORG WILHELM GOLLEN] BEZUEGLICH DER ERBEINUNG,
[ERLASSEN ZUHANDEN DER AN DER JAHRRECHNUNG ZU BADEN VER¬
SAMMELTEN EIDG . TAGSATZUNGSGESANDTEN]2

EÄ VI 1 , 681 c

"Als Mann den Keys erlichen herren abgeordneten , die andtwohrt vohnn Dato 7.

Juli über Jhre gethane Proposition abgelegthabendt selbige daruff geandt-

wohrtet , unndt disen Weitere Erinnerung gethann Wie hernach folget , als namb-

lich ' '



63/77

Sye hettendt die Erbeinigung Zue gemüeth genommen unndt befundten Nur 2 Punc-

ten uff Welchen die Erleüterung der gantzen Erbeinung beruehen Will der Erste

sagt vohnn Gemeiner Defension fangt also ann . Damiten dise lobl . bericht undt

Einigung etc . der ander anfangendt , damit auch dise Erbeinigung etc . belan-

gendt nun disen , ist darin versehen , dass kein theill dess anderen findten

vohrschueb , Rhadt oder Assistenz Thun sollen , sonder die Uberleüffer abgefor¬

dert unndt gestrafft Werden sollen.

Aber Jnn Vohrgenandtem Articul oder Puncto , das Haubtwerckh seltenmahl durch

disess , Einess Jeden Theils Landt unndt Leüth da derselbig mit gwalt angrif-

fen oder überzogen Werden solte au ff sein ansinnen geschützt undt geschirmbt

Werden sollen unndt dis Zwahr Jnn den Wohrten : Sein getrüwe uffsehen haben

sollen damit Er Wider Recht unndt billigkheit nit beschwert Noch getrungen

Werde . Wan nun glaübwurtig dise Wohrt Zue denselben Zeithen schlecht undt ge¬

recht verstandten undt für Gnuegsam gehalten Worden Zue disen Zeithen aber

undt bey Verenderten dingen , man sich darbey nit gesicheret halten Kan , son¬

der Etwas bessere Erleüterung Erforderen Will , soll Man anders den Efect di-

ses Articuls , uff Welchen das Ganze Werckh stehet , genüssen Mögen . Darumb

haltendt sie die Keyserliche abgeordnete darfür , Einer Lobl . Eidtgnoschaft

solches Eben so Woll alss Jhnen Zue gemüeth gehen werde , was für Mittel unndt

Weg Zue Ergreiffen , damit Man Jnn Krafft unndt Jnhalt der Erbeinigung uff al¬

len fahl vohr frömbdem gewaldt , Zue beiden seithen gesicheret unndt geschützt

sein Mög, unndt weilen Man hierinnen anders nit suechen Thuet Alss allein

dass seinig Zue verwahren unndt Jnn fridt unndt Ruhestandt Zue Conservieren,

alss Will man nit hoffen dass Jemandt solchen gemeinnüzigem Werckh Zue Wider

sein Werde darumb Ersuechten sie die herren Ehrengesandten alss die Sie Wüs-

sen Jn solcher Sach grosser Experienz Zue haben Sie wollen Jhnen Eins oder

anders Proiect Eröfnen , damidt Sie Etwass Zueverlässlichess Wüsen Mögen.

Sonsten Jst auch Jnn articulo anfangendt , ob auch Einiger Theil etc . verse-

chen das Nachfolgendte Pündtnusen mit Wem sie auch Wehre , diser Erbeinigung

ohnschädtlich sein sollen , dero Wegen Mögen die Pündtnussen so nach diser

Erbeinigung gemacht Worden dise Nothwendige Erckhlerung oder Verbesserung nit

hindern , Zue Mahlen Ein solchess beiderseits vaterlandts Wolfahrt Erfordern

Thuet . "

1)  Dieses Dokument trägt die Bezeichnung "Lit . C".
2 ) B e a t Jakobi.  Zurlauben nahm an dieser Jahrrechnung nicht teil.
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Von diesem stammt aber eine den Inhalt dieses Dokuments wiedergebende Dor-
sualnotiz.

Kopie , gleiche Hand wie AH 63/74 - AH 63 , 158 - 159 - Blatt 159 r  leer
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